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Verordnung über die Evaluation von Schulen 
(EvaluationsVO) 

 
 

Auf Grund von § 114 Abs. 3 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg (SchG) in der Fas-
sung vom 1. August 1983 (GBl. S. 397), eingefügt durch Gesetz vom 18. Dezember 2006 
(GBl. S. 378), wird verordnet: 

 
 

Erster Abschnitt 
Allgemeines 

 
§ 1  

Zweck der Evaluation, Bezeichnungen 
 

(1) Die Evaluation dient der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung vor Ort. Die Pflicht 
zur Selbst- und Fremdevaluation gilt für alle öffentlichen Schulen. 
(2) Die Schule führt zur Bewertung ihrer Schul- und Unterrichtsqualität regelmäßig Selbst-
evaluationen durch. Die systematische Datenerhebung und Datenauswertung soll darüber 
Auskunft geben, inwieweit die von der Schule festgelegten beziehungsweise die mit der 
Schulaufsicht vereinbarten Ziele erreicht worden sind. 
(3) Das Landesinstitut für Schulentwicklung (Landesinstitut) führt in angemessenen zeitlichen 
Abständen Fremdevaluationen durch. Dabei stellt es die Qualität der Schule anhand definier-
ter Qualitätskriterien fest und gibt der Schule Rückmeldung. 
(4) Die im Landesdienst stehenden Lehrkräfte sind zur Mitwirkung an der Selbst- und 
Fremdevaluation verpflichtet. Die Mitwirkung von Schülern, deren Eltern und der für die Be-
rufserziehung Mitverantwortlichen ist für diese freiwillig. Im Falle einer Beobachtung von Un-
terricht ist die Teilnahme für Schüler auf der Grundlage der Schulbesuchsverordnung ver-
pflichtend. 
(5) Zur Durchführung der Evaluation kann das Kultusministerium nähere Festlegungen tref-
fen. 
(6) Soweit die nachfolgenden Bestimmungen Personalbegriffe wie Schulleiter, Evaluatoren 
oder Schüler enthalten, sind dies funktions- oder statusbezogene Bezeichnungen, die glei-
chermaßen auf Frauen und Männer zutreffen. 
 

§ 2 
Datenschutz 

 
Die Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes, konkretisiert durch die VwV "Datenschutz 
an öffentlichen Schulen" in der jeweils geltenden Fassung, sind zu beachten. 
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Zweiter Abschnitt 
Selbstevaluation 

 
§ 3 

Zuständigkeit 
 

(1) Unbeschadet der Verantwortung des Schulleiters ist die Qualitätssicherung und Quali-
tätsentwicklung an der Schule Aufgabe des im Landesdienst stehenden lehrenden und nicht 
lehrenden Personals.  
(2) Inhaltliche Entscheidungen treffen entsprechend den Regelungen in § 2 Abs. 1 Nr. 1 Kon-
ferenzordnung die Gesamtlehrerkonferenz oder nach §§ 3 bis 8 Konferenzordnung die ent-
sprechenden Teilkonferenzen. Die Schulkonferenz ist nach § 47 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. a SchG 
anzuhören. 
 

§ 4 
Themen 

 
Qualitätsentwicklung und Selbstevaluation erstrecken sich auf sämtliche für den Erfolg von 
Schule und Unterricht relevanten Bereiche wie 
1.  Voraussetzungen und Bedingungen schulischen Handelns, insbesondere Rahmenvorga-

ben, sächliche und personelle Ressourcen, Schüler und deren Lebensumfeld; 
2.  Unterricht, insbesondere Umsetzung des Bildungsplans, Gestaltung der Lehr- und Lern-

prozesse, Praxis der Leistungsbeurteilung und Leistungsrückmeldung; 
3. Professionalität der Lehrkräfte, insbesondere Kooperation, Praxis der Weiterqualifizie-

rung, Umgang mit beruflichen Anforderungen; 
4. Schulführung und Schulmanagement, insbesondere Führung, Verwaltung und Organisa-

tion; 
5. Schul- und Klassenklima, insbesondere Schulleben, Mitgestaltungsmöglichkeiten der 

Schüler; 
6. inner- und außerschulische Partnerschaften, insbesondere Mitgestaltungsmöglichkeiten 

der Eltern und der für die Berufserziehung Mitverantwortlichen, Zusammenarbeit mit an-
deren Institutionen, Darstellung der schulischen Arbeit in der Öffentlichkeit; 

7. Ergebnisse und Wirkungen, insbesondere fachliche und überfachliche Lernergebnisse, 
Schul- und Laufbahnerfolg, Bewertung schulischer Arbeit. 

 
§ 5 

Verfahren, Methoden 
 

(1) Die Schule formuliert ihre pädagogischen Grundsätze, erstellt ein Konzept zur Qualitäts-
sicherung und Qualitätsentwicklung und führt die Selbstevaluation durch. Für ihre Qualität-
sentwicklungs- und Selbstevaluationsprojekte legt sie für ein oder mehrere Schuljahre Ziele 
und Aufgaben anhand schulspezifischer Fragen fest. 
(2) Der Bereich des Unterrichts ist verpflichtend und kontinuierlich zu bearbeiten. Zusätzlich 
soll die Schule die in § 4 genannten Bereiche in einer mehrjährig angelegten systematischen 
Weise einbeziehen. Liegt eine Zielvereinbarung mit der Schulaufsicht vor, so sind Vorhaben 
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und Projekte zur Erreichung der darin festgelegten Entwicklungsziele vorrangig zu bearbei-
ten. 
(3) Den Umfang und die Reihenfolge der zu evaluierenden schulischen Bereiche und Frage-
stellungen legt die Schule nach Maßgabe von Absatz 2 in Abstimmung mit ihren Entwick-
lungszielen selbst fest; Absatz 2 Satz 1 bleibt unberührt.  
(4) Die eingesetzten Erhebungsverfahren sollen dem Erkenntnisziel angemessen und adres-
satengerecht sein. Die Ergebnisse von zentralen Leistungsfeststellungsverfahren sind bei 
der Selbstevaluation einzubeziehen. 
(5) Schulbeschreibung, Zielorientierung wie beispielsweise Leitbild oder pädagogische Leit-
ziele, Entwicklungsprozesse und Maßnahmen sowie Evaluationsverfahren, Evaluationser-
gebnisse und daraus abgeleitete Folgerungen werden in einer schulinternen schriftlichen 
Qualitätsdokumentation festgehalten. 
(6) Es steht der Schule frei, sich bei der Selbstevaluation der Hilfe sachkundiger Dritter zu 
bedienen. Der Schulträger ist nicht zur Übernahme hierfür entstehender Kosten verpflichtet. 

 
§ 6 

Einbeziehung Dritter, Schulträger 
 

(1) Bei der Selbstevaluation bezieht die Schule alle am Schulleben Beteiligten, insbesondere 
Schüler und Eltern sowie die für die Berufserziehung Mitverantwortlichen, mit ein.  
(2) Die Schule nimmt im Benehmen mit dem Schulträger und soweit erforderlich mit dessen 
Unterstützung in die schulinterne schriftliche Qualitätsdokumentation auch relevante Anga-
ben zu Leistungen des Schulträgers auf. 

 
Dritter Abschnitt 
Fremdevaluation 

 
§ 7 

Zuständigkeit 
 

Das Landesinstitut entwickelt Evaluationskonzepte, organisiert die Fremdevaluation, führt 
diese durch, wertet die Ergebnisse aus und übermittelt sie der evaluierten Schule. 

 
§ 8 

Themen 
 
Unter Beachtung der Voraussetzungen und Bedingungen schulischen Handelns und in Wür-
digung der Selbstevaluation erstreckt sich die Fremdevaluation auf in § 4 Nr. 2 bis 7 be-
zeichnete Bereiche.  

 
§ 9 

Zeitpunkt  
 

Die Fremdevaluation findet an jeder Schule grundsätzlich alle fünf Jahre statt. Sie wird in 
einem mehrjährigen Stufenplan an allen Schulen des Landes eingeführt. 
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§ 10 
Verfahren 

 
(1) Das Landesinstitut bestimmt für jede Fremdevaluation ein Evaluationsteam, das je nach 
Größe der Schule aus zwei bis drei Evaluatoren bestehen soll. Mindestens ein Teammitglied 
hat die Lehrbefähigung für die Schulart der zu evaluierenden Schule. Das Evaluationsteam 
kann um eine von der jeweiligen Schule vorgeschlagene Person erweitert werden. 
(2) Die Schule stellt dem Evaluationsteam vorab die schulinterne schriftliche Qualitätsdoku-
mentation und gegebenenfalls weitere Dokumente zur Verfügung. Das Evaluationsteam ver-
einbart mit der Schule den konkreten Ablauf der Fremdevaluation, erstellt einen mit der 
Schule abgestimmten Evaluationsplan und legt den Termin für eine Rückmeldung fest. 
(3) In der Regel dauert der Besuch der Schule zu Zwecken der Datenerhebung vor Ort durch 
das Evaluationsteam ein bis drei Tage. Es werden schulartangepasst unterschiedliche Eva-
luationsinstrumente verwendet. 

 
§ 11 

Evaluationsbericht 
 
(1) Das Landesinstitut hält die Ergebnisse der Fremdevaluation in einem schriftlichen Eva-
luationsbericht fest und übersendet ihn der Schule.  
(2) Die Schule legt den Evaluationsbericht zeitnah der zuständigen Schulaufsichtsbehörde 
vor; dabei kann sie eine Stellungnahme abgeben. Der Schulträger erhält den Fremdevaluati-
onsbericht unverzüglich nach Abschluss der datenschutzrechtlichen Prüfung. Er kann hierzu 
gegenüber der zuständigen Schulaufsichtsbehörde eine Stellungnahme abgeben. 
(3) Die Schulleitung stellt den Evaluationsbericht in den schulischen Gremien vor.  

 
§ 12 

Zielvereinbarung 
 

Die Schule ist verpflichtet, aus dem Fremdevaluationsbericht Zielvorstellungen und Maß-
nahmen zur Schulentwicklung abzuleiten. Diese legt sie der Schulaufsicht vor und trifft mit ihr 
eine Zielvereinbarung. Dabei werden die Zielvorstellungen der Schule abgeglichen mit den 
bildungspolitisch vorgegebenen Entwicklungslinien des Landes.  

 
Vierter Abschnitt 

Schlussbestimmung 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 1. August 2008 in Kraft. 
 
Stuttgart, den 10. Juni 2008 
Helmut Rau 


